Aufnahmeantrag für eine Mitgliedschaft im 
Kloster- Club, Obere Wörthstr. 19, 90402 Nürnberg

Ich möchte ab dem ………………………. Mitglied im Kloster-Club werden und freue mich auf die Clubkarte. Mit den unten abgedruckten Clubregeln bin ich einverstanden. Ich bin bereit, einen jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 1 EURO an den Clubbetreiber, Herrn Frank Walther 
zu bezahlen.
  
Name:______________________________


Straße:______________________________

PLZ/Ort:_____________________________ 

Tel:_________________________________
eMail:_______________________________

Geburtsdatum:________________________


Ort/ Datum/ Unterschrift:_____________________________

Die Angaben über die Personalien des Inhabers des Clubausweises und den Beginn der
Mitgliedschaft sind notwendig! Diese Daten werden nicht weitergegeben! Du bekommst weder Post, eMail oder Anrufe vom Club!!! Nachrichten für Clubmitglieder erhältst Du unter: 

                                                www.das-kloster.eu
Clubregeln:

Die Mitgliedschaft dauert ein Jahr und verlängert sich automatisch jeweils um ein weiteres Jahr, wenn nicht von Seiten des Mitglieds oder des Wirtes schriftlich bis spätestens einen Monat vor Ablauf der Jahresfrist gekündigt wird. Im Falle der Verlängerung ist ein weiterer Jahresbeitrag zu
Beginn des Verlängerungsjahres an den Betreiber zu bezahlen. Beide Seiten haben das Recht, aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist die Mitgliedschaft zu kündigen. Als wichtiger Grund für eine Kündigung seitens des Wirtes gilt die Nichtzahlung des Mitgliedsbeitrags oder Folgebeitrags bei Fälligkeit trotz einmaliger Mahnung.
Die Mitgliedschaft beginnt zu dem im Aufnahmeantrag genannten Datum. Die Aufnahme erfolgt durch Aushändigung der Clubkarte. Bei Beendigung der Mitgliedschaft ist die Clubmitgliedskarte zurückzugeben. Durch die Mitgliedschaft erwirbt das Clubmitglied das Recht, sich im Clublokal zu den üblichen Öffnungszeiten, die der Wirt bestimmt, aufzuhalten und dort die vom Wirt angeboten Leistungen an Speisen und Getränken, soweit verfügbar, zu den vom Wirt bestimmten Preisen in Anspruch zu nehmen. Ein Anspruch auf jederzeitige Verfügbarkeit eines freien Platzes und der Leistungen wird hierdurch nicht begründet. Das Hausrecht des Wirts bleibt durch die Mitgliedschaft unberührt.
Dem Mitglied ist bekannt, dass mit der Clubmitgliedschaft eine Mitgliedschaft in einem rechtsfähigen oder nicht rechtsfähigen Verein nicht begründet wird, sondern Rechtsbeziehungen nur zwischen dem Wirt und den Clubmitgliedern bestehen.
Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar.

Das Mitglied wird darüber aufgeklärt, dass das erlaubte Rauchen wohlwissentlich möglicherweise seiner Gesundheit und die Gesundheit der Menschen in seiner Umgebung schädigt.
Die geschlossene Gesellschaft der Kloster- Clubmitglieder wird zusammengehalten durch ein inneres Band aus gegenseitiger Achtung und Toleranz! 

Sheep among wolves!
